
 

Marktgemeinde  
Neukirchen am Walde 

Gemeindenachrichten 
Amtsstunden des Bürgermeisters 

 Jeden Donnerstag: 10.00 bis 12.00 Uhr 
    17.00 bis 18.00 Uhr 

 
 Weitere Termine gegen telefonischer Vereinbarung! 

Einladung 
zur Ehrenbürgerfeier von  

Bürgermeister a.D. Dr. Kurt Kaiserseder 

 

Wann:  Freitag. 14. Oktober 2022, 19.30 Uhr 

Wo:  Mittelschule Neukirchen am Walde 

 

Alle Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Neukirchen am Walde sind recht herzlich eingeladen! 

Ehrenbürgerfeier Dr. Kurt Kaiserseder 

Seit 1. September verstärken 2 neue Mitarbeiter das Team der Gemeinde  

Neukirchen am Walde. 

Jana Mühlböck aus Natternbach ist Lehrling am Gemeindeamt und wird als 

Verwaltungsassistentin ausgebildet. 

Elisa Scheuringer aus Eschenau ist unsere neue Schulköchin und wird ab  

sofort die Kinder mit ihren Köstlichkeiten verwöhnen. 

 

Wir wünschen den Beiden viel Freude und Erfolg bei Ihren neuen Aufgaben. 

 

Von links nach rechts:  

Jana Mühlböck, Bgm. Raphael Hofinger, Elisa Scheuringer 

NEUE Mitarbeiterinnen der Marktgemeinde Neukirchen am Walde 

Am Dienstag, 15. November 2022 findet von 09.00 bis 13.00 Uhr die Landwirt-

schaftsfoliensammlung statt. Diese erfolgt beim ASZ in  

Neukirchen am Walde, Baumgarten 7.  

Nähere Informationen gibt es beim Bezirksabfallverband Grieskirchen unter 

07248/65001; www.ooe-bav.at/grieskirchen. 

Agrarfoliensammlung  -  Herbst 2022 

http://www.ooe-bav.at/grieskirchen


 

Bericht aus den Gemeinderatssitzung vom 09. September 2022 

 Prüfbericht des örtlichen Prüfungsausschusses 

Am 03.08.2022 führte der örtliche Prüfungsausschuss eine allgemeine Prüfung durch. Gegenstand war die 

Abrechnung zur Abgangsdeckung des Pfarrcaritas-Kindergartens sowie eine Prüfung der Ausgabenbelege 

über einem Betrag von 500 €. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 
 

 Flächenwidmungsplanänderung Nr. 5.21 „Ratzenböck-Knotzberg“ 

Die Planungsunterlagen wurden einstimmig beschlossen, die erhaltenen Stellungnahmen im Verfahren 

wurden zur Kenntnis genommen. Die Unterlagen können nun zur finalen bescheidmäßigen Erledigung an 

das Land OÖ. weitergeleitet werden. 
 

 Flächenwidmungsplanänderung Nr. 5.31 sowie Örtliches Entwicklungskonzept Änderung Nr. 2.12 

„Barth-Eichenweg“ 

Der Grundsatzbeschluss zur Verfahrenseinleitung des gegenständlichen Änderungsantrages im Bereich 

Feldstraße/Eichenweg wurde einstimmig gefasst. 
 

 Asphaltierung verschiedener zu sanierender Straßenstücke sowie des Eichenwegs 

Folgende Straßenteilstücke werden saniert: 

An der Hauserstraße die Zufahrt Schabetsberger (Teilbereich ab altem Badgebäude) sowie die Zufahrt 

Schachner (ehem. Malerbetrieb). Die Postgasse auf einem Teilstück von ca. 40m, angrenzend an den 

Marktplatz. Ein Teil des Kopfsteinpflasters wird hierbei auch erneuert. Der Wiesenweg (Zufahrt von „Am 

Kreuzberg“) im unteren Bereich auf einer Länge von etwa 60m. „Am Kreuzberg“ werden zwischen den 

Häusern Sickinger/Kaltseis und der Gemeindegrenze zu Eschenau (Ortschaft Hasledt) ca. 90 m erneuert. 

Die Vergabe an die Billigstbieter Fa. Felbermayr und Antlinger wurde einstimmig beschlossen. 
 

 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022 des Landes OÖ. zur Unterstützung der OÖ. Gemeinden im 

Hinblick auf die Bewältigung der finanziellen Auswirkungen der Covid-19 Krise 

Einstimmig wurde die Verwendung dieser Mittel in Höhe von 60.500 € im Budget der operativen Geba-

rung beschlossen. Ein allfällig am Jahresende übrigbleibender Überschuss soll auf einem Rücklagenspar-

buch verwahrt werden. 
 

 Grundstücke im Privatvermögen der Gemeinde und im öffentlichen Gut 

Die Aufnahme des Feuerwehrparkplatz und eines Teils der Franz-Sandberger-Straße ins öffentliche Gut 

wurde einstimmig beschlossen. 
 

 Finanzierungsvorschlag für den zweigeschossigen Kindergartenzubau zur Vorlage an das Amt der 

OÖ. Landesregierung 

Die geschätzten Brutto-Kosten für den Kindergartenzubau belaufen sich auf 1.196.400 €. Die Gemeinde 

Neukirchen a.W. hat dazu einen Beitrag von 176.500 € und die Gemeinde  Eschenau i.H. einen Beitrag von 

122.600 € zu leisten. Dies entspricht zusammen 25 % der Gesamtkosten. Die restlichen Kosten in der Höhe 

von 897.300 € werden durch das Land OÖ. in den Jahren 2023 – 2025 in 3 Raten als Förderung refundiert 

(75%). Die Gemeinde Neukirchen hat dies vorzufinanzieren. Das geschieht Teils mit Rücklagen und Teils 

mit Darlehen (Laufzeit maximal 3 Jahre). 

Der Vorschlag zur Finanzierung bzw. Vorfinanzierung der Kosten wurden einstimmig beschlossen. 
 

 Grundverkauf im Bereich der Gewerbestraße an Firma R & R Web GmbH; 

Beratung und Beschlussfassung 

Der Verkauf einer Grundstücksfläche von ca. 1.100m² der Parzelle 857 (Bereich Gewerbestraße) an die 

Firma R & R Web GmbH wurde einstimmig beschlossen. 



 

 Grundverkauf im Bereich der Gewerbestraße an Reinhold Schabetsberger; 

Beratung und Beschlussfassung 

Der Verkauf einer Grundstücksfläche von ca. 450m² der Parzelle 857 (Bereich Gewerbestraße) an Herrn 

Reinhold Schabetsberger wurde einstimmig beschlossen. 
 

 Ansuchen des Eisschützenvereins zur Investitionsförderung für die Sanierung der  

Asphaltstockbahnen 

Der Gemeinderat bekundete grundsätzlich einstimmig seinen Willen den Eisschützenverein zu unterstüt-

zen. Zur weiteren Behandlung wurde dieser Tagesordnungspunkt an den Bauausschuss weitergeleitet. Im 

Zuge der Budgeterstellung für das kommende Finanzjahr (Voranschlag 2023) soll versucht werden eine 

Förderung zu ermöglichen. Die Kosten der Vorfinanzierung des Kindergartenzubaus, die Preissteigerungen 

am Energiemarkt sowie die unsichere Entwicklung der Gemeindeertragsanteile spielen dabei jedoch eine 

entscheidende Rolle. 
 

 Naturbadeanlage Woodys – Angebot über Kassen- und Zugangskontrollsystem 

Wie auch im vorherigen Tagesordnungspunkt entschied sich der Gemeinderat einstimmig für den Versuch 

die Anschaffung eines solchen Systems im Voranschlag 2023 vorzusehen. Die Kosten dafür belaufen sich 

anhand eines ersten Angebotes auf ca. 38.000 € netto. Weiters wurde dieser Tagesordnungspunkt zur ein-

gehenderen Behandlung an den Bauausschuss weiterverwiesen. 
 

 50 km/h Beschränkung im Bereich der Gewerbebetriebe in der Ortschaft Weibing – Ansuchen eines 

Anrainers 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Beauftragung des Bauausschusses, dass dieser sich mit diesem 

Tagesordnungspunkt näher befasst. 
 

 Geschäftsordnung für den Personalbeirat – Neues Muster des Landes OÖ 

Die gegenständliche Muster-Geschäftsordnung für den Personalbeirat wurde durch den Gemeinderat ein-

stimmig beschlossen. 
 

 Allfälliges, Berichte, Mitteilungen, Anfragen 

 Über die Standortsuche und Beurteilung eines 2. Brunnens für die Ortswasserversorgung wurde 

informiert. Neue Tatsachen liegen noch nicht vor. Mit dem beratenden Ziviltechnikerbüro be-

darf es noch einer näheren Abklärung hinsichtlich der Mischbarkeit der Wässer der beiden 

Brunnen. 

 Aufgrund der aktuellen weltpolitischen Situation und den damit verbundenen Problemen am 

Energiemarkt, wurde über eine Einschränkung der Leuchtdauer der Weihnachtsbeleuchtung be-

raten. 

 Brücke über den Leithenbach (Ortschaft Knotzberg) 

Die Mitglieder wurden über den aktuellen Stand in Kenntnis gesetzt. Nach dem Beschluss im 

letzten Gemeinderat über die Festlegung auf die Sanierungsvariante 1 wurden die betroffenen 

Anrainer darüber schriftlich informiert und um die Abgabe einer Einverständniserklärung er-

sucht. Aufgrund der rückerhaltenen Erklärungen ist festzustellen, dass nicht alle Anrainer der 

Sanierungsvariante zustimmen. 

 Die Gemeinderatsmitgliedern bedankten sich bei der Kulturausschussobfrau Franziska 

Braumann für die gelungene Abwicklung und Organisation des diesjährigen Festes der 2 Ge-

meinden. 

Bericht aus den Gemeinderatssitzung vom 09. September 2022 



 

NEUE Regelungen für Hundehalter/innen! 

Mit 1. September 2022 trat in Oberösterreich ein neues Hundehaltege-

setz in Kraft. Zur Verbesserung des Opferschutzes müssen Hundehalter/

innen etwaige Änderungen oder den Wechsel ihrer Hundehaftpflichtver-

sicherung an die Wohnsitzgemeinde melden. 

 

Jede ordentliche Hundehaltung beginnt bei der Hundehalterin oder beim Hun-

dehalter. Schon bisher musste jeder mehr als 12 Wochen alte Hund bei der 

Hauptwohnsitzgemeinde binnen drei Tagen schriftlich angemeldet werden. Dabei muss auch der erforderli-

che Sachkundenachweis, eine Registrierungsbestätigung aus der Heimtierdatenbank sowie ein Nachweis, 

dass für den Hund eine Haftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von 725.000 Euro be-

steht, vorgelegt werden.  

Für Hundehalter/innen ist neu, dass ab 1. September 2022 auch Änderungen oder ein Wechsel bei 

der Hundehaftpflichtversicherung an die Gemeinde bekannt geben werden müssen.  

Gemeinden haben auch die Möglichkeit, von sich aus aktiv das Vorhandensein einer ausreichenden Hunde-

haftpflichtversicherung zu prüfen. Diese Überprüfung können die Gemeinden wahlweise bei den Hunde-

halter/innen oder direkt beim Versicherungsunternehmen vornehmen.  

 

Diese Gesetzesanpassung verbessert den Opferschutz. Es soll damit sichergestellt werden, dass keine Ver-

sicherungslücken entstehen und jeder gemeldete Hund in Oberösterreich im Schadensfall ausreichend hoch 

versichert ist. 

Eine illegale Gras- bzw. Strauchschnittablagerung auf fremden und öffentlichen Gut ohne Zustimmung des 

Grundeigentümers ist verboten. Es besteht die Möglichkeit der Entsorgung über die Biotonne,  

Biomüllsäcke oder durch Anlieferung bei der Kompostieranlage Schasching in Kopfing.  

Im konkreten Fall geht es um die Einmündung im Nahbereich der alten  

Aigenerstraße in die Umfahrungsstraße (Wesenstraße).  

Der Grasschnitt  wird durch die öffentliche Hand entsorgt.  

Eine weiter Ablage ist verboten und muss im Anlassfall zur Anzeige  

gebracht werden. 

 

Kompostieranlage Schasching 

Entholz 13, 4794 Kopfing 

Tel.: 07763/2303 

Öffnungszeiten: 

Montag, Mittwoch und Freitag, 14.00 - 18.00 Uhr 

Samstag, 10.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr 

Grasablagerung auf fremden Grund 

ORA-Sammlung — Herbsttermin 

Am Mittwoch, 19. Oktober 2022 findet in Neukirchen am Walde am Parkplatz der Naturbadeanlage 

Woodys  wieder eine ORA-Sammlung statt. In der Zeit von 12.30 bis 13.30 Uhr kann folgendes abgege-

ben werden: gute, saubere Kleidung sowie Schuhe für Kinder und Erwachsene, Hausrat, Geschirr (nicht 

abgeschlagen), funktionstüchtige Fahrräder, Kinderwägen, saubere Matratzen, Lattenrost, Windeln für 

Kinder und Erwachsene, usw…. 

!!!! ACHTUNG  -  KEINE MÖBEL !!!! 



 

Geburten 

Willinger Leon, Sohn von 

Willinger Selina und Thomas, 

Weibing 27 

Für alle Jugendlichen der Geburtsjahrgänge 2002-2006 gibt es 

am Gemeindeamt Neukirchen am Walde Gutscheine im Wert 

von 20 € pro Halbjahr. Diese könne bei den umliegenden  

Taxiunternehmen eingelöst  

werden. Die Gutscheine können 

jederzeit am Gemeindeamt abge-

holt werden. 

Jugendtaxi 

Es wir wieder darauf hingewiesen, 

dass jene Pendler die vom Land OÖ 

die Fernpendlerbeihilfe erhalten, sei-

tens der Gemeinde zusätzlich 30% des 

geförderten Betrages erhalten. Bringen 

Sie einfach das Schreiben des Landes 

mit dem geförderten Betrag und Ihrer 

IBAN Nummer auf die Gemeinde und 

Sie erhalten am Ende des Jahres den 

Zuschuss auf Ihr 

Konto überwie-

sen. 

Zuschuss für Pendler unserer 
Gemeinde 

Die Feldstückliste sowie die Rinderliste wurde leider noch nicht von allen Land-

wirten abgegeben. Es wird ersucht, dies umgehend zu erledigen, um in den Genuss 

dieser Gemeindeförderungen zu kommen. Wir benötigen den Auszug aus der zent-

ralen Rinderdatenbank und die Feldstückliste MFA 2022. Bitte geben Sie die er-

forderlichen Unterlagen bis Mitte Oktober beim Gemeindeamt ab.  

Wiesen — und Rinderzuchtprämien 2022 

Ihr Leben schlägt Purzelbäume? Veränderungen stehen an? Die Expertin-

nen von verschiedenen Beratungsstellen für Frauen in Oberösterreich bera-

ten Sie kostenlos, anonym und kompetent! Vor einem Jahr wurde auf Initia-

tive von Frauenreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag.a Christi-

ne Haberlander und im Auftrag des Frauenreferates des Landes OÖ die Online Frauenberatung Oberöster-

reich ins Leben gerufen. Nachdem dieses Angebot von den Mädchen und Frauen in Oberösterreich so gut 

angenommen wurde, wird diese Form der Beratung weiter ausgebaut. Zahlreiche oberösterreichische Frau-

enberatungsstellen vernetzten sich und bieten seit April 2022 einen One Stop Shop der Frauen- und Mäd-

chenberatung an. Die Themen reichen von einer Beratung zur Selbststärkung, zur Berufs- und Schwanger-

schaftsberatung, über Beratung zu juristischen und finanziellen Fragen bis hin zur Beratung von Gewalt 

betroffenen Frauen. Mehr Informationen auf www.frauenreferat-ooe.at. 

Online Frauenberatung in OÖ 



 

Am Sonntag, den 09. Oktober 2022 findet die Bundespräsidentenwahl von 08:00 – 

13:00 Uhr in der Mittelschule Neukirchen am Walde statt.  

Die hierfür erforderliche Wahlinformation wurde Ihnen bereits durch die Post zuge-

stellt. Mit dieser amtlichen Wahlinformation werden Sie über die Möglichkeit der 

Stimmabgabe informiert und ist zugleich Ihre Stimmkarte. Nehmen Sie zur Wahl 

den gekennzeichneten Abschnitt der amtlichen Wahlinformation mit. Sie erleichtern damit die Arbeit der 

Wahlbehörde!  

Sollten Sie am Wahltag verhindert sein, haben Sie 3 Möglichkeiten eine Wahlkarte zu beantragen: 

Persönlich in der Gemeinde, schriftlich mit der personalisierten Anforderungskarte Ihrer Wähler-

verständigung mit Rücksendekuvert oder elektronisch im Internet auf www.wahlkartenantrag.at. 

Beachten Sie aber bitte, dass die späteste schriftliche Antragstellung bis zum 05. Oktober 2022 erfolgen 

muss. Stellen Sie so früh wie möglich Ihren Antrag! Wahlkarten können nicht per Telefon beantragt 

werden! Persönlich können Sie Anträge auf eine Wahlkartenausstellung bis Freitag, 07. Oktober 2022 bis  

12:00 Uhr im Gemeindeamt durchführen. Sollten Sie durch mangelnde Geh- und Transportfähigkeit oder 

Bettlägerigkeit das Wahllokal nicht aufsuchen können, so nützen Sie bitte die Briefwahl und besorgen sich 

eine Wahlkarte.  

Bundespräsidentenwahl  -  09. Oktober 2022 

Krebsvorsorge & Früherkennung 

Vorsorgeuntersuchungen können Leben retten! Je früher Krebs erkannt und be-

handelt wird, umso höher sind die Heilungschancen. Manche Krebsart kann even-

tuell verhindert werden  -  wie zB. Darmkrebs durch die Koloskopie. Vor Gebär-

mutterhalskrebs oder Rachenkarzinom schützt eine HPV-Impfung.  

Besonders wichtig ist, bei auffälligen Symptomen sofort zu reagieren.  

Egal ob es sich um Knoten in der Brust oder Blut im Stuhlgang handelt  -  lassen 

Sie all diese Warnhinweise unbedingt abklären. 

 

Für Patient:innen und Angehörige bieten wir ein breites Beratungs– und Unterstützungsangebot. Alle An-

gebote sind kostenlos und werden rein über Spenden finanziert. 

Österreichische Krebshilfe Oberösterreich, Tel.: 0732/777756, www.krebshilfe-ooe.at 

Österreichische Krebshilfe Oberösterreich 

 

Wir suchen Zivildiener und PraktikantInnen
   
 

 

Das Team Neukirchen/Walde sucht ab 01.01.2023 (auch später) einen Zivildiener und ab sofort einen Praktikanten 

bzw. Praktikantin. 

 

In 3 Wohngruppen werden psychisch beeinträchtigte Menschen verschiedenen Alters, Herkunft und Geschlechts be-

treut. Der Aufgabenbereich ist vielseitig und auch der Spaß kommt bei uns nicht zu kurz. 

 

Interesse? Dann melde dich gerne bei der Teamleiterin Sabrina Beham +43 676 877 68 855 

Wir freuen uns auf DICH!  



 

AES  -  Wie lernen Erwachsene? 

Die Statistik Austria führt hierfür eine Erhebung durch. Die Teilnehmer werden durch Zufall ausgewählt 

und schriftlich zur Teilnahme eingeladen. Nur von Statistik Austria eingeladene Personen können an der 

Befragung Teilnehmen. 

Weitere Informationen gibt es unter www.statistik.at/aes, aes@statistik.gv.at 

http://www.statistik.at/aes
mailto:aes@statistik.gv.at
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